
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Diese Geschäftsbedingungen gelten für den gesamten Reisegeschäftsverkehr zwischen dem 
Reiseveranstalter und dem Reisenden. Sie gelten für sämtlich getätigte oder noch nicht 
abgeschlossene wie für alle zukünftigen Geschäfte zwischen dem Reiseveranstalter und dem 
Reisenden auch dann, wenn nicht ausdrücklich auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei 
Anbahnung oder Abschluss zukünftiger Geschäfte Bezug genommen wird. 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. Die Anmeldung kann nur schriftlich, per Brief, Fax oder E-Mail vorgenommen 
werden. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten 
Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen 
einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den 
Reiseveranstalter zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich 
nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden die Reisebestätigung zusenden. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot 
des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt 
auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der 
Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme erklärt.  
 
2. Bezahlung 
Der Reisende leistet nach Vertragsschluss gegen Aushändigung der Reisebestätigung und des 
Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB eine Anzahlung in Höhe von 20% des 
Reisepreises, bei einem Reisepreis unter Euro 250,00 mindestens Euro 50,00. Der restliche 
Reisepreis wird 30 Tage vor dem Reisebeginn fällig, wenn die Reise nicht mehr aus den in Ziffern 6 
b) oder 6 c) genannten Gründen abgesagt wird. Bei einer Buchung innerhalb von 30 Tagen vor 
Reisebeginn ist der Reisepreis sofort in voller Höhe zu zahlen. Dauert die Reise nicht länger als 24 
Stunden, schließt sie keine Übernachtung ein und übersteigt der Reisepreis EUR 75,00 nicht, so 
darf der volle Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines verlangt werden. 
 
3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen im 
Prospekt bzw. im Internet und aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. 
Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform. Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für den 
Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich 
berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung 
der Prospektangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert 
wird. 
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrags, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder 
Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Touränderungen können durch Ulpbike, d.h. auch den Tourguide vor Ort, im Falle 
höherer Gewalt wie z.B. Überschwemmung oder schlechtes Wetter vorgenommen werden. Für 
entsprechenden Ersatz und gleichwertige Touren wird bestmöglich gesorgt. Veranstaltungen 
werden bei jedem Wetter durchgeführt, Ausnahme sind Gewitter. Abgebrochene Touren aufgrund 
von Gewitterneigung oder schlechtem Wetter berechtigen nicht zur Erstattung des Reisepreises 
oder Teilen hiervon. Touranpassungen behalten wir uns aufgrund von äußeren Umständen oder 
Gruppenleistungsfähigkeit vor. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über 
Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Im Falle einer 
Erhöhung des Reisepreises um mehr als 5 % oder einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu 
machen. 
 
4.2 Flugbeförderung. Für unsere Flüge wählen wir zuverlässige Fluggesellschaften aus. Flugzeiten 
sind wie auf dem Flugschein angegeben vorgesehen. Flugverspätungen oder auch –verschiebungen 
können leider nicht ausgeschlossen werden. Für Organisation und Abwicklung der Beförderung sind 
die Fluggesellschaften allein verantwortlich.  



 
5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzperson 
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Der Rücktritt bedarf der Schriftform. Tritt 
der Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der 
Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen 
verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind ersparte Aufwendungen sowie mögliche 
anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksichtigen. Unser pauschalierter Anspruch 
auf Rücktrittsgebühren beträgt bei Bike-Touren in der Regel (Ausnahme bei Reisen, die 
ausschließlich von anderen Leistungsträgern durchgeführt werden) pro Person: 
 
Bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 10% des Reisepreises, mindestens jedoch 50 €, 
vom 29. bis 15. Tag 30 % 
vom 14. bis 7. Tag 50 % 
vom 6. bis 1. Tag 70 % 
ab dem Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 %. 
 
Es bleibt dem Reisenden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem 
Rücktritt oder Nichtantritt der Reise keine oder geringere Kosten entstanden sind, als die in der 
Pauschale ausgewiesenen Kosten. Rücktrittsgebühren sind auch dann zu zahlen, wenn sich ein 
Reiseteilnehmer nicht rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten bekannt gegebenen Zeiten am 
jeweiligen Abflughafen oder Abreiseort einfindet, oder wenn die Reise wegen Fehlens der 
Reisedokumente wie z.B. Reisepass nicht angetreten wird. 
 
5.2 Bei bereits erfolgter Flugbuchung erhöht sich die Stornogebühr um die Kosten für die 
Stornierung des Fluges. Dies können bis zu 100 % des Flugpreises betragen, wenn beispielsweise 
ein nicht umbuchbarer, nicht stornierbarer Charter- oder Linienflug verwendet wurde. Auch ein 
Namenswechsel (Ersatzperson) ist in diesen Fällen in der Regel nicht möglich. Wir empfehlen daher 
den Abschluss einer umfassenden Reiserücktrittsversicherung.  
 
5.3 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner Person ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des 
Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen (s. Ziff. 6.a)) nicht genügt 
oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. 
 
5.4 Werden einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonst wichtigen 
Gründen (z.B. Verletzung) nicht wahrgenommen, besteht kein Anspruch auf Erstattung. Wir 
bemühen uns jedoch um eine Erstattung der ersparten Aufwendungen bei den Leistungsträgern, 
was dem Reisenden gegebenenfalls in Form eines Reisegutscheines gewährt wird. 
 
6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten 
oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 
 
a) Ohne Einhaltung einer Frist 
Wenn der Reisende die für die spezielle Reiseveranstaltung erforderlichen körperlichen 
Voraussetzungen nicht hinreichend erfüllt bzw. die mitgebrachte Ausrüstung für den vorgesehenen 
Zweck nicht ausreichend tauglich ist (siehe auch Merkblatt) oder er die Durchführung der Reise 
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies betrifft 
auf unseren Biketouren auch das Nichtbefolgen unserer Guides oder beispielsweise riskantes 
Fahrverhalten gegenüber anderen Teilnehmern. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den 
Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich Erstattungen durch Leistungsträger. Dieser 
ersparte Aufwand kann dem Reisenden in Form eines Reisegutscheines gewährt werden. Eventuell 
entstehende Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der Störer selbst.  
 
b) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt 
Bei Nichterreichen einer im Katalog und in der Reisebestätigung angegebenen 
Mindestteilnehmerzahl. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 



Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Reiseveranstalter den Reisenden davon 
zu unterrichten.  
 
c) Bis 4 Wochen vor Reiseantritt 
Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den Reiseveranstalter 
deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die 
dem Reiseveranstalter im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine 
Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten würde. Ein 
Rücktrittsrecht des Reiseveranstalters besteht jedoch nur, wenn er die dazu führenden Umstände 
nicht zu vertreten hat (z.B. kein Kalkulationsfehler) oder wenn er diese Umstände nicht nachweisen 
kann. Die Rücktrittserklärung wird dem Reisenden unverzüglich zugeleitet. 
 
7. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbar höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den 
Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reiseveranstalter für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, 
den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten in Folge höherer Gewalt sind von den Parteien 
je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
8. Haftung des Reiseveranstalters 
8.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für: 
1. die gewissenhafte Reisevorbereitung; 
2. die sorgfältige Auswahl und die Überwachung des Leistungsträgers; 
3. die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen angegebenen Reiseleistungen, sofern der 
Reiseveranstalter nicht gem. Ziff. 3 vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt 
hat; 
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen. 
 
8.2 Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten 
Person.  
 
8.3 Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im Linienverkehr 
erbracht, so erbringt der Reiseveranstalter insoweit Fremdleistungen. Er haftet daher nicht für die 
Erbringung der Beförderungsleistung selbst. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Falle nach 
den Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die hiermit ausführlich hingewiesen wird 
und die auf Wunsch zugänglich gemacht werden.  
 
9. Gewährleistung 
A) Abhilfe 
Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der 
Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert. Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige 
Ersatzleistung erbringt. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.  
 
B) Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine 
entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem 
Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem 
Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es 
der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel während der Reise schriftlich anzuzeigen. 
 
C) Kündigung des Vertrages 
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter 
innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse und aus 
Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn 
dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren 
Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, 
wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Er 



schuldet dem Reiseveranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenen Teil 
des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren. 
 
D) Schadenersatz 
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der 
Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat.  
 
10. Begrenzung der Haftung 
10.1 Sportives Radfahren ist eine Gefahrensportart, verbunden mit einer hohen Körperbelastung. 
Ob die Gesundheit jedes Teilnehmers den Anforderungen einer solchen Sportreise gewachsen ist, 
sollte jeder im Zweifelsfalle durch einen Arzt beurteilen lassen. Für Schäden, die der Teilnehmer 
sich oder anderen zufügt, ist er selbst verantwortlich. An allen Rad-Touren, sportlichen 
Betätigungen aller Art und ähnlichen, mit besonderen Risiken verbundenen Unternehmungen, 
beteiligt sich der Teilnehmer auf eigene Gefahr. Für etwaige Unfälle und Schäden haften wir nur, 
wenn sie von uns durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden, nicht jedoch, 
wenn sie von anderen Teilnehmern oder Dritten verursacht wurden. Jeder Teilnehmer muss sich 
der vorhandenen Risiken bewusst sein, die auch durch umsichtige Betreuung des Tour-Guides nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden können. Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass Weisungen der Reiseleitung nicht Folge geleistet wird oder wegen Nichtbeachtung der 
jeweiligen Straßenverkehrsordnung. 
 
11. Beschränkung der Haftung 
11.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 2. soweit der Reiseveranstalter für einen dem 
Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. 
 
11.2 Für alle Schadenersatzansprüche des Kunden gegen den Reiseveranstalter aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter 
bei Personenschäden bis EUR 250.000,00 je Kunde und Reise. Die Haftungsbeschränkung für 
Sachschäden beträgt je Kunde und Reise EUR 4.100,00 übersteigt der 3-fache Reisepreis diese 
Summe, ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Dem Kunden wird in 
diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und 
Reisegepäckversicherung empfohlen. 
 
11.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich 
als Fremdleistungen gekennzeichnet werden. 
 
11.4 Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder 
ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden 
gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadenersatz gegen den Leistungsträger nur unter 
bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 
 
12. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende ist 
insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur 
Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern diese möglich ist. Unterlässt 
es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht 
ein. Schäden oder Zustellungsverzögerung bei Flugreisen bitten wir unverzüglich an Ort und Stelle 
mittels Schadensanzeige der zuständigen Fluggesellschaft anzeigen. Fluggesellschaften lehnen in 
der Regel Erstattungen ab, wenn die Anzeigen nicht ausgefüllt worden ist. 
 
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines 
Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter 
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
 
 



14. Allgemeines 
Die Berechtigung von Irrtümern sowie von Druck- und Rechenfeldern bleibt vorbehalten. Die 
Fahrzeiten unserer Beförderungsmittel wurden nach durchschnittlichen Verkehrsverhältnissen 
festgelegt und sind ohne Gewähr. Für Verspätungen und damit entstehenden Folgen und Kosten 
haften wir nicht. Die Teilnehmer stimmen mit Abschluss des Reisevertrages zu, dass während der 
Tour von ihnen gemachte Bilder für Werbezwecke verwendet werden dürfen. Anderenfalls muss vor 
der Reise eine schriftliche Erklärung abgegeben werden. 15. Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
 
16. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des 
Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, es sei denn, 
die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist 
der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. Bei der Buchung von Reisen, die durch 
Fremdveranstalter durchgeführt werden, gelten die jeweiligen Stornobedingungen des 
Veranstalters.  
 
Veranstalter 
ULP GmbH 
Forstweg 18 
82024 Taufkirchen 
Telefon: 089 / 200 014 966 
Fax: 089 / 200 014 968 
Mail: info@ulptours.de
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Merkblatt & Teilnahmebedingungen 
 
Unsere Haftpflichtversicherung hat uns gebeten auf folgende Dinge hinzuweisen: 
 
1. Biken ist gefährlich und kann zu Unfällen mit Todesfolge führen, dies sollte jedem bewusst sein. 
Durch vernünftiges, dem eigenen Können angepasstes Tempo und rücksichtsvolles Fahren können 
diese Gefahren minimiert werden. Wir haben die Routen so ausgewählt, dass diese Risiken 
minimiert sind. Dennoch muss sich jeder Teilnehmer der vorhandenen Gefahren bewusst sein, die 
auch durch umsichtige Betreuung des Tourguides nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. 
 
2. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. ULPbike sowie deren gesetzliche Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen haften nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigen Verhalten. Für Schäden, die 
dadurch entstehen, dass Weisungen des Guides nicht Folge geleistet werden oder die jeweilige 
Straßenverkehrsordnung nicht beachtet wird, besteht keine Haftung. Für etwaige Schäden, die sich 
der Teilnehmer selbst oder anderen zufügt, ist er selbst verantwortlich.  
 
3. Bei unseren Bike Touren finden keine Downhillrennen statt. Wir fahren im Downhill mit einem 
Abstand von mindestens 20 m. Den Anweisungen des Guides sind Folge zu leisten. Wenn 
Teilnehmer sich gegenseitig im Downhill messen wollen, dann können sie dies außerhalb unserer 
geführten Touren machen. Sie werden mit sofortiger Wirkung von der Transalp ausgeschlossen. 
 
4. Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er die Regeln, das Merkblatt und die AGB’s 
gelesen und akzeptiert hat, er gegen Unfälle ausreichend versichert ist und auf eigenes Risiko 
teilnimmt. Mit der Unterschrift wird weiter erklärt, dass jedem Teilnehmer bekannt ist, dass soweit 
die Tour im öffentlichen Verkehrsraum stattfindet, die StVO zu beachten ist.  
 
5. Änderungen der Strecke behält sich ULPbike vor. Solche Änderungen können sich beispielsweise 
durch Wetterbedingungen, Teilsperrungen der Strecke, Unfall und schlechtem Trainingszustand der 
Gruppe ergeben. 
 
6. Es besteht Helmpflicht für alle Teilnehmer! 
 
7. Teilnehmen kann man nur mit geeignetem Material, d.h. Bikes mit Transalp geeigneten Bremsen 
(z.B. V-Brakes oder Hydraulische Bremsen). Bitte erkundigt Euch im Zweifel VOR der Tour, ob Euer 
Material geeignet ist. Gutes Schuhwerk ist ebenfalls nötig (für MTB bitte keine Schuhe mit sehr 
fester Sohle wie beim Rennradfahren, wg. Trittsicherheit im hochalpinen Gelände). Das Material 
überprüfen wir gemeinsam bei der Abfahrt.  
 
8. Die Teilnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift dass sie gesund sind. Wir bewegen uns in 
hochalpinem Gelände (> 2000 Hm), da können gesundheitliche Schäden die ganze Gruppe 
gefährden. Teilnehmer die beispielsweise an Asthma, Allergien oder anderen Beschwerden leiden, 
bitten wir dies vor der Tour unserem Guide mitzuteilen, damit dieser gegebenenfalls schnell 
handeln kann. Bitte meldet Euch umgehend beim Guide, wenn Ihr Euch nicht fit fühlt, das ist zum 
einen für Euere Gesundheit besser, als auch für die Gruppe, die eventuell gefährdet wird. 
 
9. ULPbike übernimmt keine Haftung bei Verlust oder Diebstahl von Wertsachen. Bitte keinen 
Schmuck, Laptop, Palm, Geldbörse, Handy oder ähnliches im Gepäck lassen. Wertsachen immer 
mit auf Tour nehmen.  
 
10. Wir machen bei unseren Touren regelmäßig Foto- und Videoaufnahmen. Ihr erklärt Euch damit 
einverstanden, sofern Ihr bei der Reiseanmeldung bzw. vor der Tour nicht schriftlich widersprecht, 
dass diese Aufnahmen für werbliche Zwecke (z.B. Abdruck der Fotos in Prospekten, Erstellung von 
Videos) genutzt werden können, ohne dass die einzelne Einholung einer Einwilligung notwendig ist. 
 
 
 


